
 

Dienstgebäude Ruppmannstr. 21 · 70565 Stuttgart · Telefon 0711 904-0 ·Telefax 0711 904-12090 /-11190 

abteilung2@rps.bwl.de · www.rp.baden-wuerttemberg.de · www.service-bw.de 

Haltestelle Bahnhof Stuttgart-Vaihingen · Parkmöglichkeit Tiefgarage 

 

 

 

 

 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 

ABTEILUNG WIRTSCHAFT UND INFRASTRUKTUR 

Regierungspräsidium Stuttgart · Postfach 80 07 09 · 70507 Stuttgart 

 
 
Stadtverwaltung 
Abteilung Städtebau und Baurecht 
Postfach 14 52 
73222 Kirchheim unter Teck 
 
Versand erfolgt nur per E-Mail an: 
o.kuemmerle@kirchheim-teck.de 
 

Stuttgart 23.07.2019 

Name Josephine Kerkhoff 

Durchwahl 0711 904-12133 

Aktenzeichen 21-2434.2/ES Kirchheim   

(Bitte bei Antwort angeben) 

 

 

 

 Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Wangerhaldenbach", Gemarkung Kirchheim / 

Planbereich Nr. 12.12 

Ergänzendes Verfahren gemäß § 214 Abs. 4 BauGB 

Ihr Schreiben vom 14.06.2019 

Ihr Zeichen: 621.41/221-kü 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Kümmerle,  

das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde sowie 

aus Sicht der Abteilungen 4 und 5 zu der oben genannten Planung folgendermaßen 

Stellung: 

Raumordnung 

Aus raumordnerischer Sicht bestehen keine Bedenken.  

Allerdings empfehlen wir nochmals zu überprüfen, ob das Entwicklungsgebot nach 

§ 8 Abs. 2 BauGB hier tatsächlich eingehalten wird. Der Flächennutzungsplan stellt 

die Hälfte des Geltungsbereichs als gemischte Baufläche und die andere Hälfte als 

Flächen für die Landwirtschaft dar. 
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Straßenwesen und Verkehr 

Dem oben genannten Vorhaben kann von hier aus zugestimmt werden, wenn folgen-

de Auflagen berücksichtigt werden. 

Wir verweisen auf die Stellungnahme vom 27.04.2017 sowie auf das Schreiben vom 

29.05.2017. 

Es ist ein Gebäudeabstand von 10 m zum Fahrbahnrand einzuhalten. Dieser Abstand 

gilt auch für unterirdischen Gebäudeteil wie der geplanten Hebeanlage. Die Planung 

ist entsprechend anzupassen. 

Die Zufahrts- / Ausfahrtssituation der Privatstraße wurde mit dem Regierungspräsidi-

um Stuttgart - Referat 47.3 - (siehe Protokoll vom 17.04.2019) abgestimmt. Bezüglich 

des freizuhaltenden Sichtfelds verweisen wir auf das Besprechungsprotokoll vom 

17.04.2019. 

Bezüglich der geforderten Linksabbiegespur verweisen wir auf das Schreiben vom 

29.05.2017. Einer zeitlichen Befristung auf 5 Jahre wie im schriftlichen Teil des Be-

bauungsplans unter  Punkt 7.3 aufgeführt stimmen wir nicht zu. 

Die geplante Entwässerung ist direkt an den öffentlichen Abwasserkanal der Stadt 

Kirchheim u. T. anzuschließen. Einen Anschluss über die Transportleitung der Stra-

ßenentwässerung wird von uns abgelehnt. 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Grothe, Tel. 0711/904-14224, E-Mail: 

karsten.grothe@rps.bwl.de. 

Umwelt 

Naturschutz: 

Bezüglich der Belange von Schutzgebieten, des Biotopverbundes sowie Flächen des 

Artenschutzprogramms wird auf die bereits ergangene Stellungnahme zum Vorhaben 

vom 21.12.2017 verwiesen. 

Wie ebenfalls bereits in der Stellungnahme vom 21.12.2017 dargelegt, wurde eine 

artenschutzrechtliche Ausnahme für die Umsiedlung der durch das Bauvorhaben be-

troffenen Zauneidechsen in ein Ersatzhabitat bereits mit Schreiben vom 03.04.2017 

erteilt. 
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Mit Schreiben vom 03.11.2017 wurde der höheren Naturschutzbehörde der Umsied-

lungsbericht durch das für die Umsiedlung beauftragte Gutachterbüro Deuschle 

übermittelt. Aus dem Bericht geht hervor, dass das notwendige Ersatzhabitat im Früh-

jahr 2017 hergestellt und bis zum 26.09.2017 insgesamt 31 Zauneidechsen umgesie-

delt werden konnten. 

Obgleich die große Kreisstadt Kirchheim u. T. im Beteiligungsformblatt des Regie-

rungspräsidiums Stuttgart angekreuzt hat, dass Ausnahmen/Befreiungen im Arten-

schutz erforderlich seien, geht auf Grundlage der zur Verfügung stehenden Unterla-

gen keine Notwendigkeit einer erneuten Ausnahme hervor. Vielmehr gelten die be-

reits erteilten Ausnahmen mit ihren Nebenbestimmungen weiterhin. 

In diesem Zusammenhang wird auf die Nebenbestimmung A.I.l.) der erteilten arten-

schutzrechtlichen Ausnahme hingewiesen, wonach ein alljährliches und fünf Jahre 

dauerndes Monitoring erforderlich ist. Der hierzu zu erstellende Bericht ist der höhe-

ren Naturschutzbehörde unaufgefordert vorzulegen. Bisher ist der höheren Natur-

schutzbehörde noch kein Monitoringbericht vorgelegt worden. Zumindest für das Jahr 

2018 sollte ein entsprechender Bericht vorliegen.  

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Kitz, Tel.: 0711/904-15509, E-Mail:  

claudius.kitz@rps.bwl.de / Frau Jochum, Tel.: 0711/904-15623, E-Mail: johan-

na.jochum@rps.bw.de. 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Müller, Tel. 0711/904-15117, E-Mail: 

birgit.mueller@rps.bwl.de. 

Anmerkung: 

Abteilung 8 - Landesamt für Denkmalpflege - meldet Fehlanzeige. 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Dr. Ritzmann, Tel. 0711/904-45170, E-

Mail: imke.ritzmann@rps.bwl.de. 

Hinweis: 

Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur 

Koordination in Bauleitplanverfahren vom 10.02.2017 mit jeweils aktuellem Form-

blatt (abrufbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx). 

mailto:claudius.kitz@rps.bwl.de
mailto:johanna.jochum@rps.bw.de
mailto:johanna.jochum@rps.bw.de
https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx
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Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, 

dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Mehrfertigung davon - 

zusätzlich in digitalisierter Form - im Originalmaßstab zugehen zu lassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Gez.  

Josephine Kerkhoff 

 



 
Allgemeine Sprechzeiten: 

Montag - Freitag  8:00 - 12:00 Uhr 
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Freitag 7:30 - 12:00 Uhr 
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Landratsamt Esslingen - 73726 Esslingen a. N. 
 
 

Stadtverwaltung  
Abteilung Städtebau und 
Baurecht  
Postfach 14 52  
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 Dienstgebäude: 
Pulverwiesen 11  
73726 Esslingen am Neckar 
 
Telefon:  0711 3902-0 
Telefax:  0711 3902-58030 
 
Internet:  
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Zentrale E-Mail-Adresse: 
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Unsere Zeichen   

Bitte bei Antwort angeben Sachbearbeitung Telefon 0711 3902-42461 Datum 

411-364.32/001533 Frau Balz 
Telefax 0711 3902-52461 
Balz.Heike@LRA-ES.de 25.07.2019 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan  
„Wangerhaldenbach“  
in Kirchheim unter Teck  
Ergänzendes Verfahren nach § 214 Absatz 4 Baugesetzbuch (BauGB)  
Beteiligung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB  
Schreiben vom 14.06.2019; Ihre Zeichen: 621.41/221-kü 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Wangerhaldenbach“ soll ein ergänzen-
des Verfahren nach § 214 Absatz 4 BauGB durchgeführt werden.  
 
Das Landratsamt als untere Verwaltungsbehörde äußert sich im Rahmen der Beteili-
gung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB wie folgt:  
 
I. Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz  

Herr Heemeier, Tel. 0711 3902-42480 
 

Das Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz bringt zu dem Bebauungsplan 
keine weiteren Anregungen vor. Auf die Stellungnahme vom 11.01.2018 wird 
verwiesen.  

 
II. Naturschutz  

Frau Trost, Tel. 0711 3902-42791 
 

Es handelt sich um ein ergänzendes Bebauungsplanverfahren nach § 214 Ab-
satz 4 BauGB.  

  

  Landratsamt 
Esslingen 
 

Landkreis 

Esslingen 
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  ... 

 
Die Nachbesserungen beziehen sich auf die Art der baulichen Nutzung, die 
Schallimmissionen und die Sichtwinkel im Ein- und Ausfahrtsbereich.  
 
Aus Sicht des Naturschutzes ergeben sich hieraus keine Bedenken. Auf die na-
turschutzrechtlichen Stellungnahmen im bisherigen Verfahren wird verwiesen. 
 

III. Gewerbeaufsicht  
Herr Jungreitmeier, Tel. 0711 3902-41411 
 
Im Zuge der geplanten Umnutzung der Grundstücke Flurstück-Nummern 2408, 
2409 und 2410 in eine Wohnbaufläche wurde das der Planung zugrunde geleg-
te Schallschutzkonzept des Ingenieurbüros „Bauphysik 5“ vom 12.042019 (Pro-
jekt-Nr.: 2154830-12) im Lichte der Erkenntnisse aus dem bisherigen Verfahren 
überarbeitet und zur erneuten Stellungnahme vorgelegt. Die geänderte Planung 
sieht nunmehr die Ausweisung eines Baugebietes mir der Zweckbestimmung 
„Wohnen“ vor, was erhöhte Anforderungen an den Schallschutz stellt.  

 
Anhand einer modifizierten schalltechnischen Untersuchung wurde die lokale 
Vorbelastung erhoben und das Ergebnis in Relation zum Schutzanspruch der 
geplanten Wohnbebauung gesetzt. Bei den gewerblichen Lärmimmissionen 
wurde nochmals zwischen dem Schutzanspruch eines „allgemeinen Wohnge-
biets (WA)“ und dem eines „reinen Wohngebietes (WR)“ differenziert, wobei die 
Gewerbeaufsicht das WA als einschlägig erachtet.  

 
Die Beurteilung der gewerblichen Immissionen gründet vornehmlich in dem An-
satz eines möglichen flächenbezogenen Schallleistungspegels, mit dem der 
Schutzanspruch den örtlichen Gegebenheiten bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
Rechnung trägt. Übertragen auf das Plangebiet erhält man somit eine valide 
Aussage über die Gebietsverträglichkeit der geplanten Wohnnutzung im Kon-
text zur gewerblichen Nutzung. Unter der Annahme eines „allgemeinen Wohn-
gebietes“ erkennt der Gutachter keinen unüberwindlichen Immissionskonflikt, 
der der Planung entgegenstehen würde. Gleichwohl bedarf es zur Einhaltung 
gesunder Wohnbedingungen weitergehender Schallminderungsvorkehrungen, 
in Form von aktiven und passiven Schutzmaßnahmen. Unter Hinweis auf den 
Akzeptorbezug der TA Lärm, der grundsätzlich auf die Gesamtimmission ab-
hebt, besteht auch an den Balkonen am Haus 1 die Notwendigkeit für Schall-
minderungsmaßnahmen.  

 
Die Errichtung der Wohnbebauung auf den Grundstücken Flurstück-Nummern 
2408, 2409 und 2410 wäre für die Gewerbebetriebe dann rücksichtslos, wenn 
sie Ursache für weitergehende immissionsschutzrechtliche Auflagen ist. Nach 
der Rechtsprechung (VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 08.07.1993 –  
3 S 824/92) müssen diese zusätzlichen Auflagen allerdings von „einem gewis-
sen Gewicht“ sein. An dieser Ursächlichkeit fehlt es jedoch, wenn das neue 
Vorhaben keinen nennenswert stärkeren Belästigungen ausgesetzt sein wird, 
als die schon vorhandene Wohnbebauung, was dem Ergebnis der schalltechni-
schen Untersuchung entspricht.  
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  ... 

Auf Grundlage der schalltechnischen Untersuchung wurde eine erkennbare und 
sorgfältige Bestandsanalyse vorgenommen, die Einzelheiten des im Plangebiet 
vorhandenen Immissionsgeschehens zum Inhalt hat. Die zugrunde gelegten 
Annahmen und Ausführungen sind plausibel und nachvollziehbar. Insofern be-
stehen keine Bedenken gegen den Planentwurf.  
 

IV. Amt für Geoinformation und Vermessung  
Herr Rieth, Tel. 0711 3902-41299 
 
Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes fehlt die Tei-
lung des Fortführungsnachweises 2016/31 (Flurstück-Nummer 2410).  
 
Es wird empfohlen, den Plan in diesem Punkt noch zu ergänzen.  
 

V. Straßenbauamt  
Frau Humpf, Tel. 0711 3902-41511  

 
Nachdem vom Plangebiet keine Kreisstraße betroffen ist, werden vom Straßen-
bauamt als Straßenbaulastträger der Kreisstraßen im Landkreis Esslingen kei-
ne Einwendungen oder Bedenken erhoben. 

 
Durch den Planentwurf ist die B 297 tangiert. Hierbei handelt es sich um eine 
klassifizierte Straße in der Baulast des Bundes, deshalb sollte auch das Regie-
rungspräsidium Stuttgart, Referat 42 angehört werden.  

 
VI. Katastrophenschutz/ Feuerlöschwesen 

Herr Kenner, Tel. 0711 3902-42124 
 

1.  Löschwasserversorgung 
Für das Plangebiet ist eine Löschwasserversorgung nach den Vorgaben der 
Technischen Regel des DVGW – Arbeitsblatt W405, Fassung Februar 2008, 
über die öffentliche Trinkwasserversorgung sicherzustellen.  

 
Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung 
und zur Rettung von Personen muss in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis 
zum Zugang des Grundstücks von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sicher-
gestellt sein. 

 
Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen, die auch der Lösch-
wasserversorgung (Grundschutz) dienen, dürfen 150 m nicht übersteigen. Grö-
ßere Abstände von Hydranten bedürfen der Kompensation durch andere geeig-
nete Löschwasserentnahmestellen. 

 
Der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf ist in einem Umkreis (Radius) von  
300 m nachzuweisen. Diese Regelung gilt nicht über unüberwindbare Hinder-
nisse hinweg. Das sind zum Beispiel mehrspurige Schnellstraßen sowie große, 
langgestreckte Gebäudekomplexe, die die tatsächliche Laufstrecke zu den 
Löschwasserentnahmestellen unverhältnismäßig verlängern. 

 
Bei der oben genannten Wasserentnahme aus Hydranten (Nennleistung) darf 
der Betriebsdruck 1,5 bar nicht unterschreiten. 

  



 - 4 - 

   

2. Flächen für die Feuerwehr 
Flächen für die Feuerwehr sind gemäß den Anforderungen der Verwaltungsvor-
schrift (VwV) Feuerwehrflächen und § 2 der Ausführungsverordnung zur Lan-
desbauordnung für Baden-Württemberg (LBOAVO) vorzusehen.  

 
Die fahrbahnbegleitende Bepflanzung und Stellplatzanordnung darf den für Ein-
satzfahrzeuge der Feuerwehr erforderlichen lichten Raum nicht einschränken. 
Dies gilt sowohl für den geradlinigen Verlauf der Zufahrten für die Feuerwehr 
als auch innerhalb der Kurven, die in der nach Bild 1 VwV Feuerwehrflächen er-
forderlichen Breite freizuhalten sind.  

 
Zwischen den anzuleiternden Stellen und den Stellflächen dürfen sich keine 
Hindernisse (zum Beispiel Bäume, Sträucher, bauliche Anlagen, Beleuchtun-
gen, Einfriedungen, Aufschüttungen, Gräben, Mauern usw.) befinden, da sie 
den Einsatz des Rettungsgerätes behindern oder gegebenenfalls nicht möglich 
machen. 
 

VII. Abfallwirtschaftsbetrieb  
Herr Damsch, Tel. 0711 3902-41205 
 
Das Bebauungsgebiet wird im Norden durch die Bundesstraße (B) 297 und im 
Süden durch den „Wangerhaldenbach“ begrenzt. Im Bereich der B 297 kommt 
zusätzlich eine Lärmschutzwand als Abgrenzung hinzu. 

 
Die Verkehrsführung und potenzielle Wendemöglichkeiten innerhalb des Gebie-
tes sind nicht erkennbar. Fahrstraßen ohne Gegenverkehr und ohne Haltebuch-
ten sollten bei geradem Verlauf eine Mindestbreite von 3,55 m aufweisen. Dies 
ergibt sich aus der max. Fahrzeugbreite von 2,55 m und einem Seitenabstand 
von je 0,5 m. Gerade Verkehrswege mit Gegenverkehr müssen mindestens 
4,75 m Breite aufweisen. Die wichtigsten Grundlagen sind die „Sicherheitstech-
nischen Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung von Abfäl-
len“ DGUV 214-033, der DGUV 114-601 „Branche Abfallwirtschaft, Teil 1 Ab-
fallsammlung“, die RASt 06 „Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (bitte 
Berücksichtigung, dass ein Wendehammer für Fahrzeuge >10 m entsprechend 
größer angelegt werden muss) und der Aufsatz „Stadtplanung und Abfallwirt-
schaft“ aus den VKS-News von 09/2004. Ein Rückwärtsfahren ist keine Option. 

 
Die bereitgestellten Behälter müssen für die Müllabfuhr anfahrbar und frei zu-
gängig sein. Die Abholung muss ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust möglich 
sein, daher ist diese von entfernt liegenden Stellplätzen leider nicht zu realisie-
ren. Hierbei sollte berücksichtigt werden, dass auf Grund der wöchentlichen Bi-
omüllabfuhr in den Sommermonaten bis zu drei Abfallarten gleichzeitig bereit-
gestellt werden müssen.  

 
Es wird gebeten, die oben genannten Belange bei der Detailplanung zu berück-
sichtigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Christina Werstein  







 

 

RefeRenzen 

AnspRechpARtneR 

telefonnummeR 

DAtum 

BetRifft 

Deutsche telekom technik GmBh 
Postfach 50 20 20, 70369 Stuttgart 

  

Deutsche telekom technik GmBh 
Hausanschrift: Technik Niederlassung Südwest, Nauheimerstr. 98-101, 70372 Stuttgart 
Postanschrift: Postfach 50 20 20, 70369 Stuttgart 
Telefon: +49 711 270-0 | Telefax: +49 711 999-2069 | Internet: www.telekom.de/service 
Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 | IBAN: DE1759 0100 6600 2485 8668 | SWIFT-BIC: PBNKDEFF590 
Aufsichtsrat: Niek Jan van Damme (Vorsitzender) | Geschäftsführung: Walter Goldenits (Vorsitzender), Maria, Stettner, Dagmar Vöckler-Busch 
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH 
beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen 
sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass  
Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen 
Telekom Technik GmbH unter dem im Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, 
mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
 

     
i.V.  i.A. 

Peter Mangold    Günter Mayer 

Stadtverwaltung  
Postfach 14 52 
 
73222 Kirchheim unter Teck 

 

 

Herr Kümmerle/Ihr Schreiben vom 14.06.2019 

PTI 22 Günter Mayer 

+49 7161 1009-111 

23.07.2019 

Öffentliche Auslegung von Bebauungsplänen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Wangerhaldenbach“ 
Gemarkung Kirchheim 
Planbereich Nr. 12.12 
 

 




















































































































